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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1953

Norm

ABGB §1338 II

JN §1 CXII

VerwalterG §13

Rechtssatz

Für das Begehren des Inhabers eines verwalteten Unternehmens auf Schadenersatz gegen den ö5entlichen Verwalter

wegen rechtswidriger Handlungen, die noch während der Geltungsdauer des VerwalterG 1945 gesetzt wurden, ist der

Rechtsweg seit Inkrafttreten des VerwalterG 1946 auch dann zulässig, wenn keine Klagsermächtigung der

entsprechenden Verwaltungsbehörde beigebracht wird.
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